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7

INHALT

Maßgebliche Abhandlung – Fas
˙
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DIE SCHRIFT: MASSGEBLICHE ABHANDLUNG
UND BESTIMMUNG ÜBER DIE ART UND WEISE

DER VERBINDUNG ZWISCHEN DEM
RELIGIONSGESETZ UND DER PHILOSOPHIE

Im Namen Gottes, des Barmherzigen, des Erbarmers. 5

Segen und Heil seien mit unserem Propheten Muh
˙
ammad

und seiner Familie. Es lehrt der Rechtsgelehrte und führende
Richter, der einzigartig Gebildete, Abū l-Walı̄d Muh

˙
ammad

ibn Ah
˙
mad Ibn Rushd:

Sodann: Gedankt sei Gott für die Gesamtheit seiner gnä- 10

digen Handlungen. [Unsere] Segenswünsche sind mit Mu-
h
˙
ammad, Gottes Auserwähltem und reinem Diener und sei-

nem Gesandten.
Es ist das Ziel dieser Schrift, daß wir in der Art und Weise

einer religionsrechtlichen Abhandlung untersuchen, ob das 15

Religionsgesetz das Studium der Philosophie (falsafa) und
der Wissenschaft der Logik erlaubt, ob es dieses Studium
untersagt oder ob das Religionsgesetz zur Beschäftigung da-
mit aufruft, entweder indem es eine Empfehlung dazu aus-
spricht oder die Beschäftigung damit zur Verpflichtung 20

macht.

[1 . kapitel : das studium der philosophie ist eine
religionsrechtliche pflicht]

Wir sagen dazu: Wenn die Beschäftigung mit der Philosophie
(falsafa) nichts anderes als eine Untersuchung der existieren- 25

den Dinge und das Nachdenken darüber ist, wie diese Dinge
auf ihren kunstfertigen Gestalter hinweisen, ich meine von
dem Blickwinkel, daß sie gestaltet sind – denn die existie-
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renden Dinge weisen doch nur auf den kunstfertigen Ge-
stalter hin, wenn man ihre kunstfertige Gestalt erkennt, und
[6] je perfekter die Erkenntnis ihrer kunstfertigen Gestalt ist,
desto perfekter ist die Erkenntnis vom Gestalter –, dann hat
das Religionsgesetz schon immer ein solches Nachdenken5

über die existierenden Dinge empfohlen und dazu angesta-
chelt. Es wird daraufhin klar, daß das, was dieses Hauptwort
[»Philosophie«] bezeichnet, entweder eine Verpflichtung ist,
die das Religionsgesetz auferlegt, oder eine von ihr empfoh-
lene Handlung.10

Was die Tatsache angeht, daß das Religionsgesetz zum
Nachdenken über die existierenden Dinge durch die Ver-
nunft aufruft und deren vernunftgemäße Erkenntnis einfor-
dert, so wird dies aus mehreren Versen im Buch des erha-
benen und segensvollen Gottes deutlich, so zum Beispiel in15

Gottes Aufforderung: õDenkt darüber nach, ihr, die ihr
Einsicht habt.ö (Q 59:2) Dies ist eine bindende Textstelle,
die zur Anwendung des rationalen Analogieschlusses [d. h.
des syllogistischen Arguments] verpflichtet, oder aber [zu-
mindest] zum rationalen Analogieschluß zusammen mit dem20

religionsrechtlichen Analogieschluß. Ein weiteres Beispiel
ist: õHaben sie denn nicht über die Herrschaft [Gottes] über
die Himmel und die Erde nachgedacht und darüber, was
Gott alles geschaffen hat?ö (Q 7:185). Dies ist eine bindende
Textstelle, die zum Studium der Gesamtheit aller existieren-25

den Dinge auffordert. Der erhabene Gott läßt uns wissen,
daß Abraham einer derjenigen war, den er durch solch ein
Wissen ausgezeichnet und bevorzugt hat. Deshalb sagt Gott
auch: õUnd so zeigten wir Abraham die Herrschaft [Gottes]
über die Himmel und die Erde, damit er einer von denen ist,30

die [davon] überzeugt sind.ö (Q 6:75) In einem anderen Vers
sagt Gott: õBetrachten sie denn nicht die Kamele, und die
Weise, wie sie geschaffen sind, und den Himmel, wie er em-
porgehoben wurde?ö (Q 88:17 f.). Und Gott sagt auch: õ…
sie sinnen über die Erschaffung der Himmel und der Erde35

nach ….ö (Q 3:191) Über diese Beispiele hinaus gibt es noch
eine unzählbar große Zahl anderer Verse im Koran [, die das
gleiche ausdrücken].
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[2 . kapitel : das lernen und anwenden des
syllogismus ist eine religiöse pflicht]

Da nun feststeht, daß das Religionsgesetz die vernunftge-
mäße Betrachtung der existierenden Dinge und das Nach-
denken darüber vorschreibt, und da »Nachdenken« nichts 5

anderes heißt als das Herleiten und Ableiten dessen, was bis-
her unbekannt ist, aus dem, was schon bekannt ist – genau
dies macht das Analogieurteil, oder es wird zumindest durch
ein Analogieurteil erreicht –, dann wird es zu einer religions-
rechtlichen Pflicht, unsere Betrachtung der existierenden 10

Dinge mittels des vernunftmäßigen Analogieurteils [also des
syllogistischen Arguments] auszuführen. Es ist klar, daß
jene Methode der Betrachtung, zu der das Religionsgesetz
auffordert und zu der es antreibt, die vollkommenste Art der
Untersuchung sein sollte und daß sie die vollkommenste Art 15

des Analogieurteils nutzten sollte, nämlich das, was man
»apodiktischen Beweis« nennt. Da nun das Religionsgesetz
uns zur Erkenntnis des erhabenen Gottes und aller anderen
existierenden Dinge [7] durch das Mittel des apodiktischen
Beweises antreibt, so ist es wohl das beste oder gar notwen- 20

dig, daß jener, der die Erkenntnis Gottes und aller anderen
existierenden Dinge durch das Mittel des apodiktischen Be-
weises anstrebt, zuallererst eine Einführung bekommt und
die verschiedenen Arten des apodiktischen Beweises sowie
ihre Bedingungen kennenlernt. Darüber hinaus sollte er ler- 25

nen, in welcher Weise sich ein beweiskräftiger Analogie-
schluß von einem [nur] dialektischen Analogieschluß sowie
einem [nur] rhetorischen Analogieschluß und einem sophi-
stisch-trügerischen Analogieschluß unterscheidet. Dies ist
unmöglich ohne Einführung und ohne daß man vorher ver- 30

standen hat, was ein Analogieschluß im ursprünglichen Sinn
ist, wie viele Arten es davon gibt und welche davon wirkliche
Analogieschlüsse sind und welche nur scheinbare. Dies wie-
derum ist ebenfalls ohne Einführung und vorheriges Ver-
ständnis der verschiedenen Elemente, aus denen sich ein 35
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Analogieurteil zusammensetzt, unmöglich. Ich meine damit
die verschiedenen Arten der Prämissen.

Jedem, der an die Wahrheit der Offenbarung glaubt und
der die darin enthaltene Anweisung zur Untersuchung der
existierenden Dinge befolgt, ist es als Pflicht auferlegt, sich5

vor jener Untersuchung einer Einführung zu unterziehen
und die Mittel zu erlernen, die für eine solche [vernunftge-
mäße] Untersuchung genauso unverzichtbar sind wie Werk-
zeuge für eine [beliebige] praktische Tätigkeit. Genauso wie
der Rechtsgelehrte aus der Anweisung, die verschiedenen10

juristischen Urteile verstehen zu müssen, die Verpflichtung
ableitet, alle religionsrechtlichen Analogien, ihre Arten, wel-
che davon wirklich Analogieschlüsse sind und welche nur
scheinbare, zu lernen, muß derjenige, der nach der Erkennt-
nis [Gottes und seiner Geschöpfe] strebt, aus der Anwei-15

sung, die existierenden Dinge untersuchen zu müssen, die
Pflicht ableiten, den rationalen Analogieschluß und seine
Arten zu verstehen. Ja, es ist für ihn sogar in höherem Maße
angemessen dies zu tun, denn wenn der Rechtsgelehrte aus
dem Koranvers õDenkt darüber nach, ihr, die ihr Einsicht20

habtö (Q 59:2) die Pflicht ableitet, den religionsrechtlichen
Analogieschluß zu kennen, wie um so mehr angemessen ist
es für denjenigen, der nach der Erkenntnis Gottes strebt,
daraus die Pflicht zum Verstehen des rationalen Analogie-
schlusses [also des syllogistischen Arguments], abzuleiten.25

Es ist falsch,wenn jemand daherkommt und sagt, daß das
Studium des rationalen Analogieurteils [d. h. des Syllogis-
mus] eine [8] unzulässige Neuerung sei, da es in der Frühzeit
des Islams nicht existierte, denn das gilt auch für das religi-
onsrechtliche Analogieurteil und seine verschiedenen Arten.30

Es wurde erst nach der Frühzeit des Islams hergeleitet, und
dennoch hält man es nicht für eine unangemessene Neue-
rung. Man muß die gleiche Position gegenüber dem Stu-
dium des rationalen Analogieurteils einnehmen. Dafür gibt
es einen Grund, für dessen Erklärung hier nicht der Ort ist.35

Die meisten Gelehrten dieser Religion befürworten [die An-
wendung] des rationalen Analogieurteils, allein eine kleine
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Gruppe von »Schwätzern«, die gegenüber den bindenden
Textstellen in der Offenbarung ignorant sind, bildet eine
Ausnahme.

Da nun feststeht, daß das Religionsgesetz das Studium des
rationalen Analogieurteils und seiner verschiedenen Arten 5

genauso vorschreibt wie das Studium des religionsrechtli-
chen Analogieurteils, so ist auch klar, daß, wenn niemand
uns in der gründlichen Erforschung des rationalen Analo-
gieurteils und seiner Arten vorangehen würde, wir damit
beginnen müßten, es zu erforschen. Jeder nachfolgende For- 10

scher muß seinen Vorgänger zu Hilfe nehmen, so lange, bis
das Wissen über das rationale Analogieurteil vollständig ist.
Es ist sehr schwierig, ja sogar unmöglich, daß ein einziger
Mensch für sich allein und von Anfang an all das herausfin-
det, was dafür nötig ist. Ebenso ist es sehr schwierig, daß ein 15

einziger allein all das herleitet, was zum Verständnis der ver-
schiedenen Arten des religionsrechtlichen Analogieschlusses
notwendig ist. Ja, dies gilt sogar in größerem Maße für das
Verstehen des rationalen Analogieurteils [also des Syllogis-
mus]. 20

Wenn nun jemand anderes dies schon gründlich erforscht
hat, dann ist es klar, daß es uns als Pflicht obliegt, das, was
jener uns vorangehende [9] über dieses Thema gelehrt hat,
zur gründlicheren Erreichung unseres Ziels zu Hilfe zu neh-
men, ganz gleich, ob dieser Vorgänger unsere Religion ge- 25

teilt hat oder nicht. Denn wenn man eine religionsrechtlich
korrekte Schlachtung mit einem dafür vorgeschriebenen
Werkzeug durchführt, untersucht man in der Frage der ri-
tuellen Reinheit des Schlachtens nicht, ob das Werkzeug je-
mandem gehört, der unsere Religion teilt oder nicht, solange 30

das Werkzeug die rituelle Handlung ermöglicht. Mit »jeman-
dem, der nicht unsere Religion teilt« meine ich einen jener
Alten, die diese Dinge vor der Ankunft des Islam studiert
haben.

Da die Dinge nun so stehen und alles, was man zur Un- 35

tersuchung des Themas der verstandesmäßigen Analogien
braucht, schon von den Alten auf vollkommenste Weise er-
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forscht wurde, so sollten wir ihre Bücher zur Hand nehmen
und studieren, was sie über dieses Thema gelehrt haben.
Wenn alles richtig ist, sollten wir es von ihnen übernehmen;
und sollte darin etwas sein, das nicht richtig ist, dann sollten
wir darauf aufmerksam machen. Wenn wir dann mit dieser5

Art von Studium fertig sind und die Werkzeuge erworben
haben, durch deren Hilfe wir in der Lage sind, die existie-
renden Dinge zu untersuchen und die Hinweise auf ihre
Kunstfertigkeit zu erkennen – denn wer die Kunstfertigkeit
nicht erkennt, erkennt nicht das kunstfertige Erzeugnis, und10

wer das kunstfertige Erzeugnis nicht erkennt, erkennt nicht
den Künstler! –, dann könnte es sein, daß wir zur Erfor-
schung der existierenden Dinge gemäß jener Anordnung
und jener Methode übergehen müssen, die wir von der Wis-
senschaft der beweisführenden Analogien [also der apodik-15

tischen Beweise] gelernt haben.
Es ist auch klar, daß wir jenes Ziel der Erforschung der

existierenden Dinge nur dann in Vollkommenheit erreichen,
wenn wir uns darin einer mit dem anderen abwechseln. Der
nachfolgende Forscher muß den vorhergehenden um Hilfe20

ersuchen gemäß dem Beispiel, das die Wissenschaft der Ma-
thematik gesetzt hat. Nehmen wir einmal an, daß es die Wis-
senschaft der Geometrie in unserer Zeit nicht geben würde,
und ebenso auch nicht die Astronomie, und ein einziger
Mensch für sich allein versuchen würde, die tatsächliche25

Größe der Himmelskörper, deren Form und deren Distanz
zueinander ermitteln zu wollen. Er könnte es nicht schaffen.
Er wäre zum Beispiel nicht in der Lage, die Größe der Sonne
im Verhältnis zur Erde oder die Größe [10] der anderen Pla-
neten zu bestimmen, selbst dann nicht, wenn er von seiner30

Natur aus der klügste aller Menschen wäre. Dies ginge nur
durch göttliche Offenbarung oder durch einen Vorgang, der
göttlicher Offenbarung ähnelt. Und wenn man ihm sagen
würde: Die Sonne ist etwa 150- oder 160mal größer als die
Erde, so würde er es wahrscheinlich für eine Narrheit dessen35

halten, der das sagt. Nun ist dies aber etwas, das durch einen
apodiktischen Beweis in der Astronomie auf eine Art bewie-
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sen werden kann, die für jeden, der sich mit dieser Wissen-
schaft beschäftigt, keinen Zweifel läßt.

Die Wissenschaft aber, die zum Vergleich [mit der Philo-
sophie] noch besser geeignet ist als die Mathematik, ist die
Wissenschaft der Methodik der Rechtswissenschaft. Die 5

Rechtswissenschaft wurde selbst nur nach lang andauernden
Studien vollendet. Würde heute ein Mensch versuchen, al-
lein aus sich heraus alle Argumente zu ermitteln, die die
Rechtsgelehrten in den vier Rechtsschulen für kontroverse
Themen hergeleitet haben und über die zwischen ihnen in 10

allen Ländern des Islams mit Ausnahme des Westens Debat-
ten stattgefunden haben, so hätte er es verdient, ausgelacht
zu werden. Denn so etwas wäre ihm einfach unmöglich, ganz
abgesehen davon, daß diese Aufgabe ja schon getan ist. Was
ich hier sage, versteht sich von selbst, und es gilt nicht nur 15

für die theoretischen Wissenschaften, sondern auch für die
praktischen [d. h. jene, die sich mit den Regeln für das
menschliche Handeln befassen]. Es gibt unter ihnen keine
Wissenschaft, die ein einziger allein ins Leben rufen könnte.
Um wieviel mehr gilt dies erst für die herausragendste aller 20

Wissenschaften – die Philosophie.
Wenn dem nun so ist und wenn wir finden, daß Vorgänger

aus den uns vorangehenden Nationen die existierenden
Dinge schon auf eine Art untersucht und über sie nachge-
dacht haben, die den [strengen] Bedingungen [11] der apo- 25

diktischen Beweisführung entspricht, dann ist es unsere
Pflicht, daß wir ihre Lehren darüber und das, was sie in ihren
Schriften darüber niedergelegt haben, studieren. Was darin
mit der Wahrheit übereinstimmt, müssen wir von ihnen
übernehmen, uns darüber freuen und ihnen dafür danken. 30

Was davon aber nicht mit der Wahrheit übereinstimmt, dar-
auf sollten wir hinweisen und davor sollten wir warnen; wir
halten sie aber für entschuldigt.

Aus all diesem wird klar, daß das Studium der Bücher der
Alten eine Pflicht von seiten des Religionsgesetzes ist. Denn 35

das, was sie in diesen Büchern anstreben und was sie damit
bezwecken, ist genau das gleiche Streben und genau der glei-
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che Zweck, zu dem uns die Offenbarung antreibt. Und wenn
jemand das Studium dieser Bücher jenen Leuten verbietet,
die dafür wirklich geeignet sind – geeignet deshalb, weil sie
zwei Eigenschaften in sich vereinen, erstens die menschliche
Prädisposition zur Intelligenz und zweitens Ehrlichkeit im5

Sinne des Religionsgesetzes sowie moralische Tugend –,
dann treibt er sie von dem Tor zurück, zu dem die Offen-
barung die Leute hinführen möchte, um Gott zu erkennen.
Dies ist das Tor des Studiums, das zur wahren Erkenntnis
Gottes führt. Ein solches Verbot ist der Gipfel der Unwis-10

senheit, und es entfernt [uns] vom erhabenen Gott.
Sollte nun jemand beim Studium dieser Bücher vom rech-

ten Weg abkommen oder dabei ausrutschen, sei es aus Man-
gel an Veranlagung, sei es wegen einer schlechten Organi-
sation seiner Studien in diesen Büchern, oder weil ihn seine15

niederen Leidenschaften überkommen, oder weil er keinen
Lehrer findet, der ihm zum Verständnis dessen, was darin ist,
führen kann, oder wegen einer Kombination aller oder ei-
niger dieser Gründe, dann folgt daraus nicht notwendig, daß
wir diese Bücher denen verbieten sollten, die für ihr Studium20

geeignet sind. Der diesen Büchern immanente Schaden kann
durch etwas entstehen, was ihnen nur als Akzidenz anhängt
und nicht im Wesen dieser Bücher liegt. Man muß nicht
etwas aufgeben, das seiner Natur und seinem Wesen nach
nützlich ist, bloß weil es durch Zufall – also als Akzidenz –25

etwas Schädliches enthält. Deshalb sagte auch der Prophet
Muh

˙
ammad – Segen und Friede sei mit ihm – zu dem Mann,

den er anwies, seinem von Durchfall geplagten Bruder Ho-
nig zu trinken zu geben, woraufhin der Durchfall schlimmer
wurde und der Mann sich beschwerend zurückkam: »Gott30

hat wahr gesprochen, und es ist der Bauch deines Bruders,
der die Unwahrheit sagt.« Wir können sogar sagen, daß je-
mand, der eine dafür geeignete Person vom Studium der
philosophischen Bücher abhält, weil er annimmt, daß einige
der verwerflichsten Leute aufgrund des Studiums davon in35

die Irre gegangen sind, jemandem gleicht, der [12] einem
Durstigen das Trinken von kaltem Süßwasser verbietet, so
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daß er [an Durst] stirbt, einzig weil einige Leute sich dabei
verschluckt haben und starben. Der Tod durch Verschlucken
von Wasser ist ein akzidentelles Ereignis, Tod durch Ver-
dursten ist jedoch ein wesenhaftes Ereignis und tritt not-
wendig ein [, wenn man nicht trinkt]. 5

Wenn diese Wissenschaft akzidentell von einer Sache be-
troffen ist, dann sind andere Wissenschaften davon ebenfalls
akzidentell betroffen. Für wie viele Rechtsgelehrte wurde die
Rechtswissenschaft eine Ursache für ihre mangelnde Gottes-
furcht und ihre Vereinnahmung durch diesseitige Dinge 10

[, die nicht mit unserem Schicksal im Jenseits zusammenhän-
gen]?! Tatsächlich finden wir die meisten Rechtsgelehrten in
solchen Umständen, obwohl ihre Wissenschaft gemäß ihrem
Wesen praktische Tugendhaftigkeit verlangt. Es ist deshalb
überhaupt nicht abwegig, daß etwas, das akzidentell mit ei- 15

ner Wissenschaft verbunden ist, die intellektuelle Tugend-
haftigkeit verlangt, ebenso akzidentell mit einer Wissen-
schaft verbunden ist, die praktische Tugendhaftigkeit
verlangt.

[3 . kapitel : die göttliche offenbarung wendet 20

sich an die menschen entsprechend der ihnen
eigenen intellektuellen möglichkeiten – das

»gesetz der interpretation« trägt dem
rechnung]

Da dies nun alles feststeht und da wir, die Gemeinschaft der 25

Muslime, überzeugt sind, daß diese unsere von Gott ge-
sandte Offenbarung wahr ist und daß es diese Offenbarung
ist, die uns auf die Glückseligkeit, welche in der Erkenntnis
Gottes und seiner Geschöpfe besteht, aufmerksam macht
und uns dazu aufruft, so ist diese Erkenntnis jedem Musli- 30

men gemäß derjenigen Methode des Für-Wahr-Haltens zu-
gewiesen, die seinem Talent und seiner natürlichen Veran-
lagung entspricht. Denn in ihren natürlichen Veranlagungen
sind die Menschen, was das Für-Wahr-Halten angeht, stufen-
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weise verschieden. Einer von ihnen hält etwas [nur] auf-
grund von apodiktischen Beweisen für wahr, wobei ein an-
derer [13] die Stufe des Für-Wahr-Haltens des Apodiktikers
schon aufgrund von dialektischen Redeweisen erreicht, da
seine natürliche Anlage nicht mehr zuläßt. Ein dritter hält5

etwas aufgrund von rhetorischen Redeweisen für wahr und
erreicht dabei eine Stufe des Für-Wahr-Haltens, wie sie der
Apodiktiker nur durch apodiktische Redeweisen erlangen
kann.

Da diese unsere von Gott gesandte Offenbarung die Leute10

entsprechend dieser drei Methoden aufruft, hat das Für-
Wahr-Halten der Offenbarung alle Menschen erreicht, mit
Ausnahme nur jener, die sie hartnäckig mit ihrer Zunge ver-
leugnen, oder jener, denen in der Offenbarung keine Me-
thode des Aufrufs zu Gott zugewiesen wurde, weil sie diese15

Dinge von sich aus vernachlässigen. Deshalb wurde der Pro-
phet ausgewählt und zum weißen und schwarzen Mann ge-
sandt; ich meine, weil seine Offenbarung verschiedene Me-
thoden enthält, die Menschen zu Gott zu rufen. Dies wird in
dem folgenden Vers deutlich: õRuf die Menschen mit Weis-20

heit (h
˙

ikma) und einer guten Ermahnung auf den Weg deines
Herrn und diskutiere mit ihnen auf eine höchst gute Art.ö
(Q 16:125)

Da nun diese Offenbarung wahr ist und zu einem Studium
aufruft, das zur Erkenntnis des Wahren führt, wissen wir, die25

Gemeinschaft der Muslime, mit Bestimmtheit, daß das durch
apodiktische Beweise geleitete Studium nicht zu etwas führt,
das von dem abweicht, was durch den Vorgang der Offen-
barung zu uns gekommen ist. Denn die Wahrheit wider-
spricht nicht der Wahrheit, sondern stimmt mir ihr überein30

und bezeugt sie.
Wenn dies nun so ist und das durch apodiktische Beweise

geleitete Studium zu einer bestimmten Art von Erkenntnis
einer beliebigen existierenden Sache führt, so wird diese exi-
stierende Sache entweder in der Offenbarung erwähnt oder35

nicht. Wenn sie unter den Dingen ist, die nicht darin erwähnt
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sind, so gibt es hier keinen Widerspruch, und die Sache be-
findet sich in derselben Kategorie wie eine Handlung, die
nicht in der Offenbarung erwähnt wird, denn hier muß der
Rechtsgelehrte das Urteil [darüber, ob die Handlung z. B.
erlaubt oder verboten ist,] mittels eines rechtswissenschaft- 5

lichen Analogieurteils (qiyās shar ı̄ ) ableiten. Wenn die Of-
fenbarung dieses existierende Ding aber erwähnt, dann muß
der äußere Wortlaut der entsprechenden Passage entweder
mit dem Ergebnis einer apodiktischen Beweisführung über-
einstimmen oder davon abweichen. Wenn er damit überein- 10

stimmt, dann gibt es hier keine Meinungsverschiedenheiten.
[14] Wenn der äußere Wortlaut aber abweicht, dann bedarf es
hier einer allegorischen Interpretation. »Allegorische Inter-
pretation« bezeichnet die Ausweitung der Bedeutung eines
Wortes, von dem, was es ursprünglich bezeichnet hat hin zu 15

dem, was es in einer Metapher bezeichnet, ohne dabei gegen
die Gepflogenheiten der arabischen Sprache zu verstoßen.
[In der arabischen Sprache] erlaubt man sich z. B. eine Sache
nach dem zu bezeichnen, was ihr ähnelt, oder nach ihrer
Ursache, oder nach dem, was ständig mit ihr verbunden ist 20

oder sie begleitet oder ähnliche Dinge, die in der Stilistik der
verschiedenen Arten der metaphorischen Rede aufgelistet
werden.

Da nun der Rechtsgelehrte dies in vielen Rechtsurteilen
tut, um wieviel angemessener ist es für den Gelehrten in der 25

Wissenschaft der Apodiktik dies anzuwenden. Denn der
Rechtsgelehrte benutzt nur ein auf Vermutung gestütztes
Allegorieurteil (qiyās z

˙
annı̄), der [umfassend] Wissende (al-

ārif) jedoch ein auf Gewißheit gründendes (qiyās yaqı̄nı̄). Wir
lehren mit Bestimmtheit, daß immer dann, wenn die Kon- 30

klusionen einer apodiktischen Beweisführung vom äußeren
Wortlaut der Offenbarung abweichen, dieser Wortlaut einer
allegorischen Interpretation unterworfen wird entsprechend
dem Gesetz der allegorischen Interpretation in der arabi-
schen Sprache. Dies ist ein Grundsatz, der von keinem Mus- 35

lim angezweifelt und von keinem Gläubigen in Frage gestellt
wird. Um wieviel überzeugender ist dieser Grundsatz für
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jemanden, der sich ihm emsig widmet, ihn erprobt und es
sich zum Ziel gemacht hat, das von der Vernunft Gebotene
mit dem Text der Offenbarung zu versöhnen. Tatsächlich
können wir sagen, daß jedesmal, wenn der äußere Wortlaut
der Offenbarung von den Ergebnissen einer apodiktischen5

Beweisführung abweicht, und die [Passage in der] Offenba-
rung genau untersucht wird, sowie die restlichen Teile ihres
Textes einer detaillierten Prüfung unterzogen werden, dann
wird man unter den Worten der Offenbarung etwas finden,
was in seinem äußeren Wortsinn jene allegorische Interpre-10

tation bestätigt oder zumindest einer Bestätigung recht nahe
kommt.

Aufgrund dieses Grundsatzes stimmen die Muslime darin
überein, daß man nicht alle Worte in der Offenbarung gemäß
ihrem äußeren Wortsinn verstehen muß und daß man nicht15

die Bedeutung aller Passagen durch eine allegorische Inter-
pretation ausweiten muß. Sie sind sich [jedoch] darüber un-
einig, welche Worte in der Offenbarung man allegorisch in-
terpretieren muß und welche nicht. Die Asch’ariten zum
Beispiel wenden im Fall des Koranverses vom Aufrecht-Sein20

und im Fall des Hadith vom Herunterkommen allegorische
Interpretation an, wohingegen die Hanbaliten diese Texte
entsprechend ihrem äußeren Wortlaut verstehen. [15] Der
Grund, warum die Offenbarung sowohl mit einem äußeren
wie mit einem inneren Wortsinn [zu uns] gesandt wurde,25

liegt in der unterschiedlichen Disposition der Menschen und
der Verschiedenheit ihrer natürlichen Anlagen in bezug auf
das Für-Wahr-Halten. Sich widersprechende äußere Wort-
laute sind gesandt worden, damit »diejenigen, die ein gründ-
liches Wissen haben« sie als Ermahnung dafür nehmen, ihren30

Sinn durch allegorische Interpretation zu versöhnen. Dies ist
die Idee, die in dem Hinweis, den wir im Koran empfangen
haben, ausgedrückt wird: õEr ist es, der die Schrift auf dich
herabgesandt hat. Darin gibt es eindeutige Verse – sie sind
die Urschrift – und andere, mehrdeutige. Diejenigen nun,35

die in ihren Herzen [vom rechten Weg] abschweifen, folgen
dem, was darin mehrdeutig ist, wobei sie darauf aus sind, [die


